
Bekanntmachung des Amtes Boostedt-Rickling 

für die Gemeinde Groß Kummerfeld 

 

 

Erneute Veröffentlichung im Internet des Entwurfs des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 11 der Gemeinde Groß Kummerfeld nach §4a Abs. 3 BauGB in 

Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB - Fristverlängerung 

 

Es wurde festgestellt, dass nicht alle umweltrelevanten Informationen im Internet 

veröffentlicht wurden. Aufgrund dessen ist der von der Gemeindevertretung in der Sitzung 

am 01.12.2025 gebilligte und zur erneuten Veröffentlichung im Internet bestimmte Entwurf 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 11 der Gemeinde Groß Kummerfeld für das 

Gebiet „nördlich der bestehenden PV-Anlage an der Eisenbahnlinie Bad Oldesloe-

Neumünster, westlich des Staatsforstes Neumünster und südöstlich der B205 - 

Freiflächenphotovoltaik Willingrade -“„, der Vorhaben- und Erschließungsplan und die 

Begründung sowie nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB für die Dauer 

der Veröffentlichungsfrist  

 

vom 19.12.2025 nunmehr bis zum 10.02.2026 

 

im Internet veröffentlicht und können unter folgender Internetseite eingesehen werden: 

https://www.grosskummerfeld.de/unsere-gemeinde/bauen-wohnen/im-verfahren-befindliche-

bebauungsplaene-flaechennutzungsplan/bebauungsplaene 

 

Der Plangeltungsbereich ist in der Anlage zu dieser Bekanntmachung in einem 

Übersichtsplan dargestellt. 

 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 

1. Umweltbericht, Büro GFN - Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung 
mbH, Molfsee, 05.11.2025 

2. Landschaftsplan der Gemeinde Groß Kummerfeld 
3. Standortkonzept Freiflächen-Photovoltaik“, Landschaftsarchitekt Malte Haack, 

Handewitt, 17.02.2025 
4. Analyse der Blendwirkung, Solarpark Groß Kummerfeld, Denker & Wulf AG, 

30.09.2024 
5. Stellungnahmen der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und der 

Öffentlichkeit aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen gem. 
§§ 3 (1) und 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen gem. 
§§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
 

Die Unterlagen werden ebenfalls im Internet veröffentlicht. 

Die Ziffern [ ] geben die Art der Information an.  

Schutzgut Mensch:  

− Blendwirkung PV-Anlagen [1, 4, 5] 

− Brandschutz [1, 5] 

https://www.grosskummerfeld.de/unsere-gemeinde/bauen-wohnen/im-verfahren-befindliche-bebauungsplaene-flaechennutzungsplan/bebauungsplaene
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− Wechselwirkungen zwischen den Belangen und zur Anfälligkeit der Vorhaben für 
schwere Unfälle und Katastrophen [1] 
 

Schutzgut Tiere und Pflanzen: 

− Artenschutz (Feldlerche, Modulabstand, Wildkorridor, baubiologische Begleitung, 
Knick) [1, 5] 

− Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen [1, 5] 

− Waldabstand [1, 5] 

− Biotopverbundachse (Staatsforst bei Rickling) [1] 

− Biotoptypen [1, 2] 

− Wirkgefüge zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und der 
biologischen Vielfalt [1] 

 

Schutzgut Boden: 

− Bodenschutz (Zinkeinträge) [1, 5] 

− Eingriffsbilanzierung [1] 

− Wirkgefüge zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und der 
biologischen Vielfalt [1] 
 

Schutzgut Wasser: 

− Gewässerschutz (Niederschlagswasser, Schmutzwasser) [1, 5] 

− Grundwasserschutz (Beregnungsbrunnen, Drainagen) [1, 5] 

− Wirkgefüge zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und der 
biologischen Vielfalt [1] 

 

Schutzgut Klima und Luft: 

− Klimaschutz [1] 

− Wirkgefüge zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und der 
biologischen Vielfalt [1] 

 

Schutzgut biologische Vielfalt: 

− Wirkgefüge zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und der 
biologischen Vielfalt [1] 

 

Schutzgut Landschaft: 

− Eingrünungsmaßnahmen [1, 5] 

− Ausschlusskriterien PV-Freiflächenanlagen [3, 5] 

− Wirkgefüge zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und der 
biologischen Vielfalt [1] 

 

Schutzgut Kultur-/Sachgüter: 

− Archäologisches Interessensgebiet [1, 5] 
 



 

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 in Verbindung mit §4a Abs. 3 

BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 

- Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten 

Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. 

 

- Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen nur 
zu den durchgeführten Änderungen bzw. Ergänzungen abgegeben werden 
können. 
 

- Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische 

Übermittlung von Stellungnahmen ist wie folgt möglich: per E-Mail an bauamt@amt-

boostedt-rickling.de. Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg 

abgegeben werden. Für eine Abgabe von Stellungnahmen auf anderem Weg 

bestehen folgende Möglichkeiten: Die Stellungnahmen können schriftlich (per Brief) 

oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben werden. 

 

- Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1 

BauGB, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht 

rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 23 unberücksichtigt bleiben können, sofern 

die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 

Inhalt für die Rechtmäßigkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 23 nicht 

von Bedeutung ist. 

 
- Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB bestehen 

folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten gemäß § 3 Absatz 2 

Satz 2 BauGB:  

 

Der Entwurf und die Begründung liegen während der oben angegebenen 

Veröffentlichungsfrist in der in der Amtsverwaltung Boostedt-Rickling, Twiete 9, 24598 

Boostedt, Zimmer 2.2 während folgender Öffnungszeiten öffentlich aus: 

Montag, Donnerstag und Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Dienstag  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz BauGB 

zusätzlich in das Internet unter folgender Internetseite eingestellt: 

https://www.grosskummerfeld.de/buergerservice-politik/veroeffentlichungen/amtliche-

bekanntmachungen 

 

Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser 

Bekanntmachung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB über den 

Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der Digitale Atlas Nord ist 

das zentrale Landesportal des Landes Schleswig-Holstein im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 5 

zweiter Halbsatz BauGB, erreichbar unter www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung. 
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Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 

dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 

abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 

Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung 

von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), 

das mit ausliegt. 

 

 

 

 

Boostedt, 14.01.2026  Amt Boostedt-Rickling 

 (L.S.) - Der Amtsdirektor – 

Im Auftrag 

gez. Böttger 

   

 

 

Aufhängen:19.01.2026 

Abnehmen: 10.02.2026 (frühestens ab 27.01.2026) 



 

 


